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u Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt Starnberg hat am 01.08.2017 
die Baugenehmigung für den Neubau Schleuder
betonmast H=35m mit Stahlaufsatzrohr (H=0,5m) 
inkl. Betriebskabine und Außenanlagen auf dem 
Grundstück 

 

erteilt. 

Öffentlichrechtlich geschützte nachbarliche 
Belange werden, soweit sie der behördlichen 
Prüfung unterliegen, durch das Vorhaben nicht 
verletzt. 

Ihr Recht
(Rechtsbehelfsbelehrung) 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben 
werden bei dem  

Bayerischen Verwaltungsgericht in München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 

80005 München
Hausanschrift: Bayerstr. 30 in 80335 München,

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds
beamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts so
wie elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen*) Form. 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten 
(Freistaat Bayern) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsache und Beweismittel sollen 
angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Abschrift für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

*) Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per ein
facher EMail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtliche Wirkung! Nähere Informationen 
zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 
entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de)

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 
vom 22.06.2007 (GVBI S. 390) wurde das Wider
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts ab
geschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen 
diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren 
vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klage
erhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

Der Jahresüberschuss 2015 in Höhe von 59.187,15 
EUR wird auf das Jahr 2016 vorgetragen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht des 
Jahres 2015 liegen in den Verwaltungsräumen des 
Wasserwerkes Starnberg öffentlich aus. Dort kön
nen sie in der Zeit vom 21.08.2017 bis 01.09.2017 
während der Öffnungszeiten, Mo.+Mi.+Fr. von 
07:30 – 12:00 Uhr und Di.+Do. von 07:3013:00 
Uhr und 15:0018:00 Uhr, eingesehen werden.

Starnberg, 04.08.2017

Stadt Starnberg – Eva John, 1. Bürgermeisterin 

u Bebauungsplan Nr. 8194 für die Grund
stücke Fl. Nrn. 521/2, 521/3 und 521/6, Ge mar
kung Starnberg, Weilheimer Straße 14 und 
14 a, als vorhabenbezogener Bebauungsplan 
der Innenentwicklung im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13 a des Baugesetzbuches; 
Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung

Der BebauungsplanEntwurf in der Fassung vom 
29.06.2017 liegt nun einschließlich der Begrün
dung gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Zeit

vom 28.08.2017 bis zum 29.09.2017
im Rathaus der Stadt Starnberg, 

Vogelanger 2, Zimmer 306 b,

während der allgemeinen Dienststunden montags, 
mittwochs und freitags von 07:30 bis 12:00 Uhr 
sowie dienstags und donnerstags von 07:30 bis 
13:00 Uhr und von 15:00 bis 18:00 Uhr zu jeder
manns Einsicht öffentlich aus. 

In Ausnahmefällen kann der Bebauungsplan

INHALT:

t Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

t Jahresabschluss 2015 des Eigenbetriebes 
Wasser werk Starnberg

t Bebauungsplan Nr. 8194 für die Grund stücke 
Fl. Nrn. 521/2, 521/3 und 521/6, Ge mar kung 
Starnberg, Weilheimer Straße 14 und 14 a, 
als vorhabenbezogener Bebauungsplan der 
Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13 a des Baugesetzbuches; 
Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleit
planung

t Satzung über die Aufgaben und Benutzung des 
Archivs der Gemeinde Gilching

t Gebührensatzung zur Satzung über die 
Aufgaben und Benutzung des Archivs der 
Gemeinde Gilching 

nach Terminvereinbarung auch außerhalb dieser 
Dienststunden eingesehen werden.

Im Weiteren besteht während der Auslegungsfrist 
die Möglichkeit zur Abgabe von Stellungnahmen. 
Verspätet eingehende Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
hingegen unberücksichtigt bleiben.

Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichts
ordnung ist unzulässig, wenn mit ihm nur Ein
wendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten 
geltend gemacht werden können.

Die Bebauungsplanaufstellung erfolgt im be
schleunigten Verfahren, weshalb die Durchführung 
einer Umweltprüfung nicht erforderlich ist.

Der Entwurf des Bebauungsplans und seiner 
Begründung kann auch unter www.starnberg.de 
abgerufen werden.

Starnberg, 07.08.2017

Stadt Starnberg – 
Dr. Klaus Rieskamp, 2. Bürgermeister

Bekanntmachungen der Gemeinde Gilching

u Satzung über die Aufgaben und Benutzung 
des Archivs der Gemeinde Gilching vom 
18. Juli 2017

Die Gemeinde Gilching erlässt auf Grund der 
Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern (GemeindeordnungGO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Au
gust 1998 (GVBl S. 796, BayRS 202011I) und 
Art. 13 Abs. 1 der Bayerischen Archivgesetzes 
(BayArchivG) von 22. Dezember 1989 (GVBl 
S. 710, BayRS 2241–1–K), zuletzt geändert durch
das Gesetz vom 16. Dezember 1999 (GVBl
S. 521), folgende Satzung:

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für die Archivierung und 
Benutzung von Unterlagen im Archiv der 
Gemeinde Gilching (Gemeindearchiv). 

§ 2
Begriffsbestimmung

(1) ¹Archivgut sind alle archivwürdigen Unter
lagen einschließlich der Hilfsmittel zu ihrer
Nutzung, die bei der Gemeinde und bei
sons ti gen öffentlichen Stellen oder bei na
türlichen oder juristischen Personen des
Privatrechts erwachsen sind. ²Unterlagen
sind vor allem Akten, Amtsbücher, Urkunden
und andere Einzelschriftstücke, Karten,
Pläne, Bild, Film und Tonmaterial und
sonstige Datenträger sowie Dateien ein
schließlich der zu ihrer Auswertung erforder
lichen Programme. ³Zum Archivgut gehört
auch Dokumentationsmaterial, das vom
Gemeindearchiv ergänzend gesammelt wird.

(2) Archivwürdig sind Unterlagen, die für die wis
senschaftliche Forschung, zur Sicherung be
rechtigter Belange Betroffener oder Dritter
oder für Zwecke der Gesetzgebung, Recht
s prechung oder Verwaltung von bleibendem
Wert sind.

(3) Archivierung umfasst die Aufgabe, das Archiv
gut zu erfassen, zu übernehmen, auf Dauer
zu verwahren und zu sichern, zu erhalten, zu
erschließen, nutzbar zu machen und auszuwer
ten.

§ 3
Aufgaben des Gemeindearchivs

(1) ¹Die Gemeinde Gilching unterhält ein Archiv
im Rahmen dieser Satzung als öffentliche
Einrichtung. ²Das Gemeindearchiv ist die ge
meindliche Fachdienststelle für alle Fragen
des gemeindlichen Archivwesens und der
Gemeindegeschichte.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
die Zustellung des Bescheids mit dem Tag der 
Bekanntmachung als bewirkt gilt (Art. 66 Abs. 2 
Satz 6 BayBO).

Landratsamt Starnberg – Karl Roth, Landrat

Bekanntmachungen der Stadt Starnberg

u Jahresabschluss 2015 des Eigenbetriebes 
Wasserwerk Starnberg

Die Prüfgesellschaft Rödl & Partner GmbH aus 
Nürnberg hat den Jahresabschluss 2015 geprüft 
und folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen 
geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent
spricht der Jahresabschluss den gesetzlichen und 
den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften 
sowie den Regelungen der Betriebssatzung 
und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch
l ichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens, Finanz und Ertragslage des Eigen
betriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.“

Der Jahresabschluss wurde vom Stadtrat in seiner 
Sitzung vom 27.03.2017 wie folgt festgestellt:

Der Jahresabschluss 2015 schließt mit einer 
Bilanz summe von  8.354.675,59 EUR
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(2) ¹Das Gemeindearchiv hat die Aufgabe, das
Archivgut der Gemeinde sowie der gemeind
lichen Einrichtungen zur archivieren. ²Diese
Aufgabe erstreckt sich auch auf Archivgut der
Rechtsvorgänger der Gemeinde Gilching und
der Funktionsvorgänger der in Satz 1 genann
ten Stellen.

(3) ¹Das Gemeindearchiv kann auch Archivgut
sonstiger öffentlicher Stellen (vgl. Art. 13
Absatz 1, Art. 14 Absatz 1 BayArchivG) ar
chivieren. ²Es gilt diese Satzung, soweit
Vereinbarungen oder Rechtsvorschriften nichts
anderes bestimmen.

(4) ¹Das Gemeindearchiv kann auf Grund von
Vereinbarungen oder letztwilligen Verfügungen
auch privates Archivgut archivieren. ²Für
dieses Archivgut gilt diese Satzung mit der
Maßgabe, dass besondere Vereinbarungen mit
Eigentümern oder besondere Festlegungen in
der letztwilligen Verfügung unberührt bleiben.
³Soweit dem Betroffenen Schutzrechte gegen
über bisher speichernden Stellen zustehen,
richten sich diese nunmehr auch gegen das
Gemeindearchiv.

(5) ¹Das Gemeindearchiv berät die Verwaltung bei
der Verwaltung und Sicherung ihrer Un ter
lagen. ²Es kann außerdem andere Archiveigen
tümer bei der Sicherung und Nutzbarmachung
ihres Archivguts beraten und unterstützen, so
weit daran ein gemeindliches Interesse be
steht.

(6) Das Gemeindearchiv fördert die Erforschung
der Ortsgeschichte.

(7) Das Gemeindearchiv entscheidet im Beneh
men mit der abgebenden Stelle über die
Archivwürdigkeit.

(8) Das Gemeindearchiv übernimmt historisch
wichtige Objekte und betreut sie. Das Gemein
dearchiv ist für den künstlerischen Nachlass
von Jules Werson zuständig.

(9) Das Gemeindearchiv unterhält eine Fachbi
bliothek (Präsenzbibliothek).

§ 4
Auftragsarchivierung

¹Das Gemeindearchiv kann auch Unterlagen über
nehmen, deren besondere Aufbewahrungsfristen 
noch nicht abgelaufen sind und bei denen das 
Verfügungsrecht den abgebenden Stellen vor
behalten bleibt (Auftragsarchivierung). ²Für die 
Unterlagen gelten die bisher für sie maßgebenden 
Rechtsvorschriften fort. ³Die Verantwortung des 
Gemeindearchivs beschränkt sich auf die in § 5 
Absatz 1 Satz 1 bestimmten Maßnahmen.

§ 5
Verwaltung und Sicherung des Archivgutes

(1) ¹Das Gemeindearchiv hat die ordnungs und
sachgemäße dauernde Aufbewahrung und
Benutzbarkeit des Archivgutes und seinen
Schutz vor unbefugter Benutzung oder Ver
nichtung durch geeignete technische, per
sonelle und organisatorische Maßnahmen
sicherzustellen. ²Das Gemeindearchiv hat
das Verfügungsrecht über das Archivgut und
ist befugt, das Archivgut nach archivwissen
schaftlichem Gesichtspunkt zu ordnen, durch
Findmittel zu erschließen sowie Unterlagen,
deren Archivwürdigkeit nicht mehr gegeben
ist, zu vernichten.

(2) Die Verknüpfung personenbezogener Daten
durch das Gemeindearchiv ist nur zulässig,
wenn schutzwürdige Belange Betroffener oder
Dritter nicht beeinträchtigt werden.

II Benutzung des Gemeindearchivs

§ 6
Benutzungsberechtigung

¹Das im Gemeindearchiv verwahrte Archivgut 
steht nach Maßgabe dieser Satzung Behörden, 
Gerichten und sonstigen öffentlichen Stellen, 
natürlichen und juristischen Personen auf Antrag 
für die Benutzung zur Verfügung. ²Minderjährige 
können zur Benutzung zugelassen werden. ³Die 
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters soll vor
liegen.

§ 7
Benutzungszweck

¹Im Gemeindearchiv verwahrtes Archivgut kann 
nach Maßgabe dieser Satzung benutzt werden, 
soweit ein berechtigtes Interesse an der Be nut
zung glaubhaft gemacht wird und Schutzfristen 
nicht entgegenstehen. ²Ein berechtigtes Interesse 
ist insbesondere gegeben, wenn die Benutzung 
zu amtlichen, wissenschaftlichen, heimatkund
lichen, familiengeschichtlichen, rechtlichen, un
terrichtlichen oder publizistischen Zwecken oder 
zur Wahrnehmung von berechtigten persönlichen 
Belangen erfolgt.

§ 8
Benutzungsantrag

(1) ¹Die Benutzung ist beim Gemeindearchiv
schriftlich zu beantragen. ²Der Benutzer hat
sich auszuweisen.

(2) ¹Im Benutzungsantrag sind der Name, der
Vorname und die Anschrift des Benutzers, ge
gebenenfalls der Name und die Anschrift des 
Auftraggebers sowie das Benutzungsvorhaben, 
der überwiegende Benutzungszweck und 
die Art der Auswertung anzugeben. ²Ist der 
Benutzer minderjährig, hat er dies anzuzeigen. 
³Für jedes Benutzungsvorhaben ist ein eigener 
Benutzungsantrag zu stellen.

(3) Der Benutzer hat sich zur Beachtung der
Archivsatzung zu verpflichten.

(4) Bei schriftlichen oder mündlichen Anfragen
kann auf einen schriftlichen Benutzungsantrag
verzichtet werden.

§ 9
Schutzfristen

(1) ¹Soweit durch Rechtsvorschriften oder nach
Maßgabe des Absatzes 2 nichts anderes be
stimmt ist, bleibt Archivgut, mit Ausnahme be
reits bei ihrer Entstehung zur Veröffentlichung
bestimmter Unterlagen, für die Dauer von
30 Jahren seit seiner Entstehung von der
Benutzung ausgeschlossen. ²Archivgut, das
sich auf natürliche Personen bezieht (per
sonenbezogenes Archivgut), darf erst 10
Jahre nach dem Tod des Betroffenen be
nutzt werden. ³Ist der Todestag nicht oder
nur mit unvertretbarem Aufwand festzustel
len, endet die Schutzfrist 90 Jahre nach der
Geburt des Bertoffenen. 4Archivgut, das
besonderen Geheimhaltungsvorschriften
unterliegt, darf frühestens 60 Jahre nach
seiner Entstehung benutzt werden. 5Für
Archivgut, das Rechtsvorschriften des Bundes
über Geheimhaltung im Sinne der §§ 8, 10
und 11 des Bundesarchivgesetzes unter
liegt, gelten die Schutzfristen des § 5 des
Bundesarchivgesetzes. 6Die Schutzfristen gel
ten nicht für Maßnahmen nach § 5 Absatz 1
Satz 2.

(2) ¹Mit Zustimmung des Ersten Bürgermeisters
können die Schutzfristen vom Gemeindearchiv
im einzelnen Benutzungsfall oder für bestimm
te Archivgruppen verkürzt werden, wenn durch
Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt
ist und kein Grund zu der Annahme besteht,
dass schutzwürdige Belange Betroffener oder
Dritter entgegenstehen. ²Bei personenbe
zogenem Archivgut ist eine Verkürzung nur
zulässig, wenn der Betroffene eingewilligt hat
oder wenn die Benutzung zur Einrichtung des
beabsichtigten wissenschaftlichen Zwecks, zur
Behebung einer beistehenden Beweisnot oder
aus sonstigen im überwiegenden Interesse
der abgebenden Stelle oder eines Dritten
liegenden Gründen unerlässlich und sicher
gestellt ist, dass schutzwürdige Belange des
Betroffenen oder Dritten nicht beeinträch
tigt werden. ³Die Schutzfristen können vom
Gemeindearchiv mit Zustimmung des Ersten
Bürgermeisters um höchstes 30 Jahre ver
längert werden, wenn dies im öffentlichen
Interesse liegt.

(3) ¹Die Benutzung vom Archivgut durch Stellen,
bei denen es erwachsen ist oder die es
abgegeben haben, ist auch innerhalb der
Schutzfristen der Absätze 1 und 2 zulässig.
²Diese Schutzfristen gelten jedoch, wenn das
Archivgut hätte gesperrt werden müssen.

(4) ¹Der Antrag auf Verkürzung von Schutzfristen
ist vom Benützer schriftlich beim Gemeinde

archiv zu stellen. ²Bei personenbezogenem 
Archivgut nach Absatz 2 Satz 2 hat der Be
nutzer die Einwilligung des Betroffenen 
bei zubringen oder nachzuweisen, dass die 
Benutzung zur Erreichung des beabsichtigten 
wissenschaftlichen Zwecks, zur Behebung 
einer bestehenden Beweisnot oder aus sons
tigen im überwiegenden Interesse der abge
gebenen Stelle oder eines Dritten liegenden 
Gründen unerlässlich ist. 

(5) Unterlagen nach Art. 11 Absatz 4 Satz 3
BayArchivG dürfen bis 60 Jahre nach ihrer
Entstehung nur benutzt werden, wenn die
Benutzung dem Vorteil des Betroffenen zu die
nen bestimmt ist oder der Betroffene eingewil
ligt hat.

§ 10
Benutzungsgenehmigung

(1) ¹Die Benutzungsgenehmigung erteilt das
Gemeindearchiv. ²Sie gilt nur für das laufende
Kalenderjahr, für das im Benutzungsantrag
angegebene Benutzungsvorhaben und für den
angegebenen Benutzungszweck. 3Sie kann mit
Nebenbestimmungen versehen werden.

(2) Die Benutzungsgenehmigung des Archivs ist
einzuschränken oder zu versagen, soweit
a) Grund zu der Annahme besteht, dass

Interessen der Bundesrepublik Deutschland
oder eines ihrer Länder gefährdet würden,

b) Grund zu der Annahme besteht, dass
schutzwürdige Belange Betroffener oder
Dritter entgegenstehen,

c) Gründe des Geheimnisschutzes es erfor
dern,

d) der Enthaltungszustand des Archivguts
gefährdet würde,

e) ein nicht vertretbarer Verwaltungsaufwand
entstehen würde oder

f) Vereinbarungen mit derzeitigen oder frühe
ren Eigentümern entgegenstehen.

(3) ¹Die Benutzungsgenehmigung des Archivs
kann auch aus anderen wichtigen Gründen ein
geschränkt oder versagt werden, insbesondere
wenn
a) die Interessen der Gemeinde verletzt wer

den könnten,
b) der Antragsteller gegen die Archivsatzung

verstoßen oder ihm erteilte Nebenbe stim
mungen nicht eingehalten hat,

c) der Ordnungszustand des Archivguts eine
Benutzung nicht zulässt,

d) Archivgut aus dienstlichen Gründen
oder wegen gleichzeitiger anderweitiger
Benutzung nicht verfügbar ist oder

e) der Benutzungszweck anderweitig, insbe
sondere durch Einsichtnahme in Druckwerke
oder in Reproduktionen erreicht werden
kann.

(4) Die Benutzungsgenehmigung kann widerrufen
oder zurückgenommen werden, insbesondere
wenn
a) Angaben im Benutzungsantrag nicht oder

nicht mehr zutreffen
b) nachträglich Gründe bekannt werden, die zur

Versagung der Benutzung geführt hätten,
c) Benutzer gegen die Archivsatzung verstößt

oder ihm erteilte Nebenbestimmungen nicht
einhält oder

d) der Benutzer Urheber und Persönlichkeits
schutzrechte sowie schutzwürdige Belange
Dritter nicht beachtet.

(5) ¹Die Benutzung kann auch auf Teile von
Archivgut, auf anonymisierte Reproduktionen,
auf die Erteilung von Auskünften oder auf be
sondere Zwecke, wie quantifizierende medizini
sche Forschung oder statistische Auswertung,
beschränkt werden. ²Als Auflagen kom
men insbesondere die Verpflichtung zur
Anonymisierung von Namen bei einer
Veröffentlichung und zur Beachtung schutzwür
diger Belange Betroffener oder Dritter sowie
das Verbot der Weitergabe von Abschriften an
Dritte in Betracht.

(6) Im Fall einer Entscheidung aufgrund Absatz 2
Buchstaben a und c sowie Abs. 3 Buchstabe a
holt das Gemeindearchiv vorher die Zustim
mung des Ersten Bürgermeisters ein.

(7) Wird die Benutzung von Unterlagen nach
Art. 11 Absatz 4 Satz 3 BayArchivG bean
tragt, so hat der Benutzer die Einwilligung
des Betroffenen beizubringen oder nachzu
weisen, dass die Benutzung dem Vorteil des
Betroffenen zu dienen bestimmt ist.

§ 11
Benutzung im Gemeindearchiv

(1) ¹Die Benutzung erfolgt durch die Einsicht
nahme in Findmittel, Archivgut und Reproduk
tionen in den dafür vorgesehenen Räumen des
Gemeindearchivs. ²Dieses kann die Benutzung
auch durch Beantwortung von schriftlichen
oder mündlichen Anfragen, durch Abgabe von
Reproduktionen oder durch Versendung von
Archivgut ermöglichen.

(2) Mündliche oder schriftliche Auskünfte können
sich auf Hinweise auf einschlägiges Archivgut
beschränken.

(3) ¹Das Archivgut, die Reproduktionen, die
Findmittel und die sonstigen Hilfsmittel
sind mit größter Sorgfalt zu behandeln.
²Eine Änderung des Ordnungszustandes,
die Entfernung von Bestandteilen und die
Anbringung oder Tilgung von Vermerken sind
unzulässig.

(4) ¹Eigenmächtiges Entfernen von Archivgut aus
den für die Benutzung vorgesehenen Räumen
ist untersagt. ²Das Archivpersonal ist berech
tigt, Kontrollen durchzuführen.

(5) ¹Die Verwendung von technischen Geräten bei
der Benutzung, wie Kamera, Schreibmaschine,
Diktiergerät, Computer, Mobiltelefonen o.ä.
oder beleuchtete Leselupe bedarf besonderer
Genehmigung. ²Diese kann nur erteilt werden,
wenn durch die Verwendung der Geräte weder
Archivgut gefährdet noch der geordnete Ablauf
der Benutzung gestört wird. ³Zum Schutz des
Archivgutes ist es untersagt, zu rauchen, zu es
sen und zu trinken. 4Taschen, Mappen, Mäntel
und dergleichen dürfen in die Benutzerräume
nicht mitgenommen werden.

§ 12
Reproduktionen

(1) ¹Die Anfertigung von Reproduktionen kann
nur nach Maßgabe der §§ 6 bis 10 erfolgen.
²Reproduktionen werden grundsätzlich durch
das Gemeindearchiv oder eine von diesem be
auftragte Stelle hergestellt. Ein Rechtsanspruch
auf die Reproduktion von Archivalien besteht
nicht.

(2) Eine Veröffentlichung, Weitergabe oder Ver
vielfältigung von Reproduktionen ist nur mit
vorheriger Zustimmung des Archivs zulässig.

(3) Bei einer Veröffentlichung von Reproduktionen
ist das Gemeindearchiv und die dort verwen
dete Archivsignatur anzugeben.

§ 13
Versendung von Archivgut

(1) ¹Auf die Versendung von Archivgut zur
Benutzung außerhalb des Gemeindearchivs be
steht kein Anspruch. ²Sie kann in begründeten
Ausnahmefällen erfolgen, insbesondere wenn
das Archivgut zu amtlichen Zwecken bei öf
fentlichen Stellen oder für Ausstellungszwecke
benötigt wird. ³Die Versendung kann von
Auflagen abhängig gemacht werden.

(2) Archivgut kann zu nicht amtlichen Zwecken
nur an hauptamtlich verwaltete Archive ver
sandt werden, sofern sich diese verpflichten,
das Archivgut in den Benutzerräumen unter
Aufsicht nur dem Antragsteller vorzulegen,
es archivfachlich einwandfrei zu verwahren,
keine Reproduktionen anzufertigen und das
Archivgut nach Ablauf der Ausleihfrist zurück
zusenden.

(3) Eine Versendung von Archivgut für Ausstel
lungen ist nur möglich, wenn sichergestellt
ist, das Archivgut wirksam vor Verlust und
Beschädigung geschützt wird und der Aus
stellungszweck nicht durch Reproduktionen
oder Nachbildungen erreicht werden kann.
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31. Ausgabe vom 16. August 2017

Amtsblatt für den Landkreis Starnberg

§ 14
Belegexemplar

¹Von jeder Veröffentlichung, die zu einem er
heblichen Teil unter Verwendung von Archivgut 
des Gemeindearchivs angefertigt worden ist, ist 
dem Gemeindearchiv kostenlos ein Exemplar 
zu überlassen. ²Entsprechendes gilt für die 
Veröffentlichung von Reproduktionen. ³Auf die 
Abgabe kann in Ausnahmefällen verzichtet wer
den.

III. Schlussbestimmungen

§ 15
Gebühren und Auslagen

Die Erhebung von Gebühren und Auslagen für 
die Benutzung sowie für die Leistungen des 
Gemeindearchivs werden in einer eigenen 
Gebührensatzung geregelt.

§ 16
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. 

Hinweise zur Fortführung und Benutzung der 
Personenstandsregister: 

Die Personenstandsregister werden beim 
Standesamt der Gemeinde Gilching geführt. Für 
die Fortführung der Personenstandsregister und 
der Sicherungsregister gelten folgende Fristen (§ 5 
Abs. 5 Personenstandsgesetz – PStG):
 ∙ Eheregister (und Lebenspartnerschaftsregister) 

80 Jahre 
 ∙ Geburtenregister 110 Jahre 
 ∙ Sterberegister 30 Jahre 

Die Fristen beginnen mit der Beurkundung zu 
laufen. Nach Ablauf dieser Fristen werden die 
Register und die zugehörigen Sammelakten 
dem Gemeindearchiv übergeben (§ 7 PStG). Mit 
dem Ende der genannten Fristen (also nicht erst 
nach der tatsächlichen Abgabe an das Archiv) 
gelten für die Benutzung die archivrechtlichen 
Vorschriften (§ 61 Abs. 2 PStG), die gegenüber 
dem Personenstandsgesetz kürzere oder zumin
dest gleiche Sperrfristen vorsehen. 

Nach Ablauf der oben genannten Fristen besteht 
Zugang zu den Personenstandsregistern.

Ab dem 1. Januar 2009 (Novellierung des PStG) 
stehen also zur Verfügung:
 ∙ Eheregister bis 1928 
 ∙ Geburtenregister bis 1898 
 ∙ Sterberegister bis 1978 

In den Folgejahren kommt jeweils ein weiterer 
Registerjahrgang hinzu. Zu beachten ist hierbei, 
dass oft mehrere Jahre in einem Registerband 
zusammengefasst wurden. Eine Abgabe an das 
Gemeindearchiv kommt in diesem Fall erst zum 
Tragen, wenn der jüngste Jahrgang in diesem 
Registerband das Ende der Aufbewahrungsfrist im 
Standesamt erreicht hat. Danach werden im Laufe 
der Zeit jeweils weitere Jahrgänge verfügbar 
sein. Aus konservatorischen Gründen sowie der 
Berücksichtigung schutzwürdiger Belange Dritter 

ist eine Benutzung der Personenstandsunterlagen 
nur durch Überlassung von Kopien, beglaubigten 
Ablichtungen oder durch Erteilung von Auskünften 
möglich. Aus organisatorischen Gründen ist für 
Einsichtnahmen eine Voranmeldung dringend er
forderlich.

Starnberg, 09.08.2017

Gemeinde Gilching – 
Martin Fink, 2. Bürgermeister
In Vertretung

u Gebührensatzung zur Satzung über die 
Aufgaben und Benutzung des Archivs der 
Gemeinde Gilching vom 18. Juli 2017

Die Gemeinde Gilching erlässt aufgrund 
der Art. 2 Abs. 1 und 8 Abs. 1 Satz 1 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 04. April 1993 (GVBl. 
1993, S. 264, BayRS 202411) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 11. März 2014 (GVBl 2014, 
S. 70) und auf Grund von Art. 20 Kostengesetzes
(KG) vom 20. Februar 1998 (GVBl. S. 43, BayRS
201311F), zuletzt geändert durch § 1 Nr. 33
VO zur Anpassung des LandesR an die geltende
Geschäftsverteilung vom 22. Juli 2014 (GVBl
S. 286), folgende Satzung:

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1
Gebührenpflicht

(1) Die Gemeinde Gilching erhebt für die Benut
zung des Gemeindearchivs Gebühren nach
Maßgabe dieser Satzung.

(2) Entstehen dem Gemeindearchiv durch die
Benutzung oder durch Leistungen für einen
Benutzer Auslagen, so sind diese neben den
Benutzungsgebühren zu ersetzen (vgl. § 6).

(3) Die Pflicht zur Bezahlung eines zusätzlichen
Entgelts für bestehende Rechte Dritter
(Urheber/Nutzungsrechte) neben der
Benutzungsgebühr bleibt unberührt.

§ 2
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist, wer Leistungen des
Gemeindearchivs in Anspruch nimmt. Der
Gebührenschuldner ist auch zur Zahlung der
Auslagen verpflichtet.

(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als
Gesamt schuldner.

§ 3
Entstehen und Fälligkeit der Gebühr; 

Vorschüsse

(1) Die Gebühren und Auslagen entstehen mit
der Inanspruchnahme von Leistungen des
Gemeindearchivs (Beginn der Benutzung).

(2) Die Gebühren und Auslagen werden nach
Inanspruchnahme der Leistung, spätestens
nach mündlicher oder schriftlicher Zahlungsauf
forderung des Gemeindearchivs fällig und sind
bei der Gemeindekasse einzuzahlen oder auf
ein in der schriftlichen Zahlungsaufforderung
angegebenes Konto zu überweisen.

(3) Das Gemeindearchiv kann angemessene
Vor schüsse auf die Gebühren und Auslagen
verlangen und sein Tätigwerden von der Be
zahlung der Vorschüsse abhängig machen.

II. Gebühren und Auslagen

§ 4
Gebühren

Die Gebühren richten sich nach den Pauschal
sätzen gemäß der Anlage dieser Satzung.

§ 5
Gebührenbefreiung

(1) Gebühren nach § 4 werden nicht erhoben bei
Inanspruchnahme

1. für nachweisbar wissenschaftliche, heimat
kundliche und unterrichtliche Zwecke,

2. durch öffentliche Körperschaften und
durch andere der Öffentlichkeit dienen
de Einrichtungen, wenn für die Befreiung
von der Gebührenpflicht Gegenseitigkeit
besteht,

3. für Auskünfte und Nachforschungen, die
den Nachweis eines versorgungsrechtlichen
Anspruchs zum Ziel haben und

4. für einfache Beratung und Auskunftser
teilung, die ohne Hinzuziehung von Archi
valien erledigt werden können.

(2) Auf eine Gebührenerhebung nach § 4 kann im
Einzelfall verzichtet werden, wenn die Be nut
zung des Archivgutes im Interesse der Ge
meinde liegt sowie bei einer im Archivinteresse
liegenden aktuellen Berichterstattung.

(3) Die Gebührenbefreiung entbindet nicht von der
Zahlung von Auslagen und von der Zahlung
eines zusätzlichen Entgeltes für bestehende
Rechte Dritter (vgl. § 1 Abs.3).

§ 6
Auslagen

Neben den Gebühren werden als Auslagen erho
ben 

1. die Entgelte für die Beförderung und Zu stel
lung von Sendungen, ausgenommen die
Entgelte für einfache Briefsendungen im
Inland,

2. die Kosten für besondere Aufwendungen
(z. B. für Verpackung),

3. die für Fremdfirmen und externe Dienst
leister verauslagten Beträge.

III. Schlussbestimmungen

§ 8
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. 

Gilching, 9. August 2017

Gemeinde Gilching – 
Martin Fink, 2. Bürgermeister, In Vertretung

Anlage zur ArchivGebührensatzung

I. Allgemeine Gebühren

Die Gebühren für die Vorlage oder Versendung
von Archivalien, die Erteilung mündlicher oder
schriftlicher Auskünfte, das Erstellen von
schrift lichen Gutachten und sonstigen fachspe
zifischen Äußerungen und Tätigkeiten

betragen je angefangene Halbstunde
Zeitaufwand bei Beanspruchung
der Archivkraft 20,00 Euro

II. Gebühren für die Herstellung von Kopien

Für SchwarzWeißKopien werden folgende
Gebühren pro Seite erhoben:

DIN A4 (Normalpapier): 0,50 Euro
DIN A3 (Normalpapier): 1,00 Euro

Für FarbKopien wird jeweils die doppelte 
SchwarzWeißGebühr erhoben.

III. Gebühren für die Herstellung von Digital
scans

1. Die Gebühren für die Herstellung von digitalen
Bilddateien (Auflösung 300 dpi) betragen je
weils pro Scan

bei Vorlagenformat DIN A4 1,00 Euro
bei Vorlagenformat DIN A3 2,00 Euro

2. Für einen AusschnittScan aus der Original
quelle und für eine höhere Auflösung sind
jeweils pro Scan zusätzlich 3,00 Euro zu ent
richten.

3. Die Gebühren für das Brennen auf CDROM
oder DVD betragen inkl. Materialkosten 5,00
Euro.

4. Die Gebühren für den Ausdruck von digitalen
Dateien auf Normalpapier werden entspre
chend der Gebühren für die Herstellung von
SchwarzWeißKopien erhoben.

IV. Mindestgebühr

Bei Gebühren für die Herstellung von Kopien 
und Digitalscans beträgt die Mindestgebühr je 
Gebührenbescheid, ausgenommen Barzahlung 
5,00 Euro.
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